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21.4354 n Mo. Binder. Keine Verherrlichung des Dritten Reiches. Nazisymbolik
im offentlichen Raum ausnahmslos verbieten

Bericht der Kommission fur Rechtsfragen vom 12. Oktober 2023

Die Kommission hat an ihren Sitzungen vom 26. Juni 2023 und 13. Oktober 2023 die Motion gepruft,
die Nationalratin Marianne Binder-Keller am 30. November 2021 eingereicht hat und die vom
Nationalrat am 4. Mai 2023 angenommen wurde.

Die Motion beauftragt den Bundesrat, dem Parlament eine eigenstandige gesetzliche Grundlage

vorzulegen, die die Verwendung von Symbolen, die mit dem Nationalsozialismus in Verbindung
gebracht werden, verbietet und unter Strafe stellt.

Antrag der Kommission
Die Kommission beantragt einstimmig, die Motion abzulehnen.
Berichterstattung: Vara

Im Namen der Kommission
Der Prasident:

Carlo Sommaruga
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1 Textund Begrindung

1.1 Text

Der Bundesrat schafft eine eigenstandige gesetzliche Grundlage, welche die Verwendung von in der
Offentlichkeit bekannten Kennzeichen des Nationalsozialismus, namentlich von Gesten, Parolen,
Grussformen, Zeichen und Fahnen, sowie von Gegenstanden, welche solche Kennzeichen
darstellen oder enthalten, wie Schriften, Ton- oder Bildaufnahmen oder Abbildungen, in der realen
und digitalen Offentlichkeit verbietet und unter Strafe stellt.

1.2 Begriundung

Im Jahr 2009 wurde im Parlament die Einflihrung eines Verbots rassistischer Symbole diskutiert. Es
sollte mit Busse bestraft werden, wer 6ffentlich rassistische Symbole oder Gegensténde, die solche
Symbole darstellen oder enthalten, verbreitet.

Der Bundesrat und in der Folge National- und Standerat lehnten eine solche Einflihrung ab,
insbesondere mit der Begriindung, dass eine aufgrund des Bestimmtheitsgebots von Artikel 1 StGB
erforderliche klare Definition von verbotenen Symbolen schwierig sei. Diese Begriindung ist
nachvollziehbar, wenn die Strafnorm breit auf rassistische Symbole jeglicher Art Bezug nimmt. Sie
gilt jedoch nicht, wenn man das Verbot auf eine konkrete Form des Rassismus, namlich den
Holocaust, bezieht, und einzig die Verwendung von in der Offentlichkeit bekannten Symbolen
verbietet.

Eine Strafnorm allein mit dem Bezug auf den Holocaust ist begriindet. Der Nationalsozialismus ist
historisch als einzigartiges Verbrechen gegen die Menschlichkeit umfassend umschrieben. Diese
Einzigartigkeit wird nun auch durch eine von unserem Parlament gewtinschte Schweizer Holocaust-
Gedenkstéatte in Erinnerung behalten. In Zeiten des verstarkt aufkommenden und beunruhigend
ausgelebten Antisemitismus ist zudem auch der Handlungsbedarf klar gegeben und evident, die
offentlich geausserten Relativierungen dieses Verbrechens zu verbieten. In der Offentlichkeit
bekannte Nazisymbole und Nazigesten im realen und digitalen Raum fallen nicht unter die
Meinungséausserungsfreiheit.

2 Stellungnahme des Bundesrates vom 2. Februar 2022

Gemass Artikel 261bis Absatz 2 des Strafgesetzbuchs (StGB, SR 311.0) sowie Artikel 171c
Absatz 1 Satz 2 des Militarstrafgesetzes (MStG, SR 321.0) ist es verboten, 6ffentlich Ideologien zu
verbreiten, die auf die systematische Herabsetzung oder Verleumdung von Personen wegen ihrer
Rasse, Ethnie, Religion oder sexuellen Orientierung gerichtet sind. Ob es sich im Einzelfall um
Propaganda handelt, hangt von den konkreten Umstanden ab. Allein die Tatsache, 6ffentlich seine
Sympathien fir eine diskriminierende Ideologie zu bekunden oder sich auf diese im Kontext, auch
auf zynische Weise, zu beziehen, stellt noch keine Propaganda dar. Der Tater muss dariber hinaus
beabsichtigen, Dritte zu beeinflussen und fur die Ideologie zu gewinnen. Wenn er dies tut, macht er
sich nach geltendem Recht strafbar.

Es ist unbestritten, dass das Zur-Schau-Stellen und Instrumentalisieren von Kennzeichen des
Nationalsozialismus schockierend und sehr belastend sein kann, namentlich fur die Opfer des
Holocaust und ihre Angehdrigen bzw. Nachkommen. Jedoch vermag die 6ffentliche Verwendung
rassistischer Symbole ohne Propagandazweck die Menschenwirde und den 6ffentlichen Frieden
nur mittelbar zu beeintrachtigen. Die Meinungsausserungsfreiheit (Art. 16 der Bundesverfassung
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[BV, SR 101]) gilt zwar nicht absolut, denn sie kann zum Schutz der Rechte Dritter eingeschrankt
werden. Es ist geméass bundesgerichtlicher Rechtsprechung aber hinzunehmen, dass auch
stossende Ansichten vertreten werden, selbst wenn sie fir die Mehrheit unhaltbar sind.

Das Parlament hat es z.B. in den Jahren 2015 und 2016 abgelehnt, den Hitlergruss unter Strafe zu
stellen (vgl. die Petition 14.2018 s Pet. Jaiza Marco P.. Artikel 261bis StGB. Den Hitlergruss unter
Strafe stellen). Bei zwei neueren Vorstdssen hat der Bundesrat angesichts der bereits bestehenden
Rechtsgrundlagen keine Notwendigkeit erkannt, weitergehende Strafbestimmungen gegen den
Gebrauch bestimmter Symbole zu erlassen (vgl. die Stellungnahmen zu den Motionen 19.3270 n
Mo. Barrile. Verbot der 6ffentlichen Verwendung von extremistischen, gewaltverherrlichenden und
rassistischen Symbolen und 21.4046 n Mo. Riegger. Verbot der Verwendung von extremistischen,
terroristischen und islamistischen Symbolen). Zudem hat der Bundesrat schon friiher dargelegt,
dass eine Abgrenzung von strafbarem und straflosem Verhalten kaum moglich sei (Bericht zur
Abschreibung der Motion 04.3224 der Kommission fiir Rechtsfragen des Nationalratspdf, BBI 2010
4851, 4859 ff.; https://www.fedlex.admin.ch/eli/ffga/2010/819/de). Schliesslich ist darauf hinzuweisen,
dass die fraglichen Symbole auch weiterhin bei der Aufarbeitung in einem historischen, edukativen,
journalistischen oder kiinstlerischen Kontext verwendet werden kdnnen sollten.

Der Bundesrat ist deshalb nach wie vor Uberzeugt, dass gegen die Verwendung von
nationalsozialistischen Symbolen ohne Propagandazwecke Pravention besser geeignet ist als
strafrechtliche Repression. Zustandige Bundesstelle fir Pravention und Sensibilisierung zur
Bekampfung von Rassismus und rassistischer Diskriminierung ist die Fachstelle fir
Rassismusbekampfung FRB. Sie gestaltet, férdert und koordiniert entsprechende Aktivitaten auf
eidgendssischer, kantonaler und kommunaler Ebene.

Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

3 Verhandlungen und Beschluss des Erstrates

Der Nationalrat hat die Motion am 4. Mai 2023 mit 141 zu 42 Stimmen bei 4 Enthaltungen
angenommen.

4 Erwagungen der Kommission

Fur die Kommission ist es stossend, dass extremistische, wie beispielsweise nationalsozialistische,
Symbole in vielen Fallen oéffentlich verwendet oder getragen werden kdénnen, ohne dass dies
rechtliche Konsequenzen zur Folge hétte. Sie hat sich deshalb an insgesamt zwei Sitzungen intensiv
mit der Frage befasst, wie ein Verbot dieser Symbole ausgestaltet werden kénnte. Der Text der
vorliegenden Motion von Nationalrétin Marianne Binder-Keller beschrankt sich auf ein Verbot von
Symbolen, die mit dem Nationalsozialismus in Verbindung gebracht werden. Ausserdem sieht die
Motion explizit vor, dass die neue Strafnorm in einem Spezialgesetz umzusetzen sei.

Die Notwendigkeit eines Verbots von nationalsozialistische Symbolen war in der Kommission
unbestritten. Sie will das Verbot allerdings auf weitere extremistische, gewaltverherrlichende und
rassendiskriminierende Symbole ausweiten. Zudem soll die gesetzestechnische Frage, ob die neue
Strafnorm eher in einem Spezialgesetz oder eher im Strafgesetzbuch umzusetzen sei, nicht vom
Parlament vorentschieden werden. Die Kommission hat sich deshalb einstimmig fuir eine eigene
Kommissionsmotion entschieden (23.4318 «Verbot der offentlichen Verwendung von
rassendiskriminierenden, gewaltverherrlichenden oder extremistischen, wie beispielsweise
nationalsozialistischen Symbolen») und beantragt, die vorliegende Motion abzulehnen.


https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20142018
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193270
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214046
http://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2010/4851.pdf
http://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2010/4851.pdf
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20043224
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20234318

	1  Text und Begründung
	1.1 Text
	1.2 Begründung

	2 Stellungnahme des Bundesrates vom 2. Februar 2022
	3 Verhandlungen und Beschluss des Erstrates
	4 Erwägungen der Kommission
	Die Notwendigkeit eines Verbots von nationalsozialistische Symbolen war in der Kommission unbestritten. Sie will das Verbot allerdings auf weitere extremistische, gewaltverherrlichende und rassendiskriminierende Symbole ausweiten. Zudem soll die geset...

